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Mitgliedsunternehmen  
 
Der Jahresumsatz in den Bereichen der Aktivitäten des BDZ e.V. beträgt: 
 
Weniger als 50.000 €     Beitrag      200,- € 
Zwischen 50.000 € und bis zu 100.000 €  Beitrag      300,- € 
Zwischen 100.000 € und bis zu 500.000 €  Beitrag      560,- € 
Zwischen 0,5 Mio. € und bis zu 2,0 Mio. €  Beitrag   1.120,- € 
Zwischen 2,0 Mio. € und bis zu 10,0 Mio. €  Beitrag   2.240,- € 
Zwischen 10,0 Mio. € und bis zu 20,0 Mio. €  Beitrag   4.480,- € 
Zwischen 20,0 Mio. € und bis zu 50,0 Mio. €  Beitrag   8.400,- € 
Zwischen 50,0 Mio. € und bis zu 100,0 Mio. €  Beitrag 16.800,- € 
Größer 100,0 Mio. €     Beitrag 33.600,- € 
 
 
Verbände 
 
Mitgliedschaft von Verbänden    Beitrag      840,- €  
 
 
Natürliche Personen 
 
Natürliche Personen, die keiner gewerblichen  
Tätigkeit in den Bereichen der Aktivitäten des  
BDZ nachgehen            Beitrag        56,- € 
 
 
Beitragsbefreiung 
 
Institutionen, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht in der Lage 
sind, den Mitgliedsbeitrag gemäß Beitragsordnung zu zahlen, können beim Vorstand 
eine Beitragsbefreiung beantragen.  
Es ist zu überprüfen, inwieweit im gleichen Umfang unentgeltliche Leistungen für den 
Verein erbracht werden können. Der Vorstand entscheidet über eine derartige 
Mitgliedschaft. 
 

 

Beitragsordnung des  
Bildungs- und Demonstrationszentrums  

Dezentrale Infrastruktur – BDZ e.V. 

 


